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äroet ©erraffen mit einem SïuSblicf non großartiger
Schönheit, Sor ßcß hat man unmittelbar bie ©tobt
Sujern mit ißren SSBahrjeidjen aus einer längft oerga»
genen ßett: bie SRufeggmauer mit ißren ©ürmen, bie
Kapeübrücte mit SBafferturm. Unb bann haftet baS Sluge
auf bent SBafferfptegel beS einjig frönen (Blerroalbßätter»
©ces mit bem SBergîranj bis p ben girnen emigen
©cßneeS. SBenn bann nocß baS ©onnengolb ßinaufflutet
unb (Bau unb Kuppel beßraßlt, fo begretft man, marum
biefeS (Baugelänbe einem anbern Inmitten ber ©tabt
oorgepgen mürbe.

3" nörbllcßer Stiftung ßeßt man in baS meite Sanb
hinaus. Stuf bie Kuppel foH eine 4V« m ßoße allegorize
gigur p fteßen fosnmen.

(Run pm Qnnenbau! ©er £>aupietngang mit einem

ganj geßßmactooüen (Beßibül iß auf ber Dßfelte. ©er
roeßlicße ©ingang mirb roaßtfcheinlich ben Beamten ber
Slnftalt referoiert bleiben. ©a§ ©ebäube felber beßeßt
aus bem Kcüergefdjoß, bem Untergefcßoß, bem @rbge»
fcßoß unb einem erften unb ptelten ©toct. ©injig ber
©umbau befliß einen brüten ©icct, 3m Keller finb ber
Keffelraum für bie £>eipng, bie Qnftaüation für bie

(BentilatioriSßeipng, ber Koßlenraum unb ber SIbroart»
teüer untergebracht. Slußerbem ftnb nocß jroei lange
(Sange, roooon ber eine als SranSmiffionSgang für ben
(HuSßeltungSraum bient ; ber anbere als Hohlraum hat
ben 3^ect, bie bartlber liegenben Sofale beS Unterge»
fcßoffeS gegen geucßtigfeit p fcßüßen.

3m Untergefcßoß beßnbet fidß ber £auptetngang mit
ber Portierloge lints unb einem ÏRebenraum redits. (Bon

hier gelangt man in bie £>auptßalle, tn ber hinten jraei
Slufpge angebracht finb. @ine ©reppe rc<ßtS führt pm
3ei<ßnungS= unb pm SluSßeßungSfaal für Unfalloer»
hütung. "3n btefem ©aale feilen SRafcßlnen aufgeßeKt
roerben, um oorbemonftrieren p tonnen, rote Unfälle p
oerhüten finb ober bocß auf ein SRlnimum rebu^tert
roerben tönnen. @S liegt ba§ ebenfo im 3ntereffe ber
(BetrtebStnßaber rote aucß ber Stnftalt felber. ©er 2luS=

fteüungSfaal nimmt ben ganpn nörbltcßen unb norb»
ößttcßen Seil be§ UntergefcßoffeS etn. ©aran reihen ßcß

an ber ©übfeite bie Sotale ber ©rudffaeßenoerroaltung
unb baneben, gegen ben ^auptetngang p, bie mit
feparatem ©ingang oetfehene täbroartSrooßnung.

©ine ©reppe tints ber .fjalle oerblnbet letztere mit
bem ©rbgefcßoß. 3« btefem befinben ßcß ößlicß unb
füblicß bie (Bureaus ber ©eneratagentur Sujetn, roährenb
im nörbltcßen refp. roeßlicßen ©eile beS ©tocteS bie
ärj'licße Abteilung mit ben (Bureaus unb bem Sabora»
torium beS DberarjteS ftnb. ©In (Röntgenfablnett ift
jebenfatls in (KuSßcßt genommen, ©aran fcßließen ßcß
bie (Bureaus ber StegenfcßaftSoerroaltung, ber fiatißifcßen
Abteilung «nb bie Abteilung für Unfallverhütung an.

©er erfie ©toct umfaßt bte (Bureaus ber ©ireftion
unb beS ©etretariates, baS 9lr<ßio ber ©irettion foroie
bte (Räume für bie Slbteilung ©arißerung unb Klaffiß»
talion, für bie ©jpebition unb ben ©elephonbietiß. ©urdh
einen Slftenaufpg iß bie ftatiftifct^e Slbteilung mit ber»
jenigen für ©arifterung oerbunben.

3«n jroeiten ©toct befinben fut) bie bem SBerroal»

tungSrate geßörenben (BureauS: beS (ßräßbenten unb
beS ©efretärS, foroie ein tleineS unb ein großes Kom»
miffionSpmner. ©ie anbern Sofale biefeS ©tocteS ftnb
für baS (Rechtsbureau, bie (Buchhaltung, bie Kaffe, foroie
für bie Unfallabteilung befiimmt. Unmittelbar unter ber
Kuppel, im brüten ©toct, liegt ber mittelft jtoeier Stuf»

pge letcßt erreichbare (BerroaltungSratSfaal mit (Borhalle,
©arberobe» unb ©oileltenräumen nebft einer ©elepßon»
tabine. ©er (BerroaltungSratSfaal iß arcßitettonifcß fcßön
unb prattifch ausgebaut, ©er £>olplafonb bilbct an fteß
fcßon eine Kunßarbeü erften (Ranges.

SlUe (Bureaus haben relcßlicß Süßt unb bie meifien
ftnb formig ; auch ßggienifcß ftnb fie tabeüoS. SBäßrenö
bie (Bureaus beS (BerroaltungSratSpräfibenten unb ber
©ireftion Çolpertleibung haben, ftnb bie SBänbe ber
anbeten (Bureaus mit gefeßmadtootlen ©apeten gegiert.

©ie Koßen, approrimatio berechnet, oerteilen ftcb
rote folgt:

1. (Bauplaß gr. 425,000
2. ©ebäube „ 1,223,290
3. Umgebungsarbeiten „ 60,120
4. (IRöWierung 64,487

©otal gr. 1,772,897
©aS ©roS ber (Räumlichteiten iß roährenb ber

KrtegSjett ber ©labt abgetreten pr ©intidjtung eines
©tappenfpitalS.

SRit bem 1. 3attuar 1917 roirb baS ©efeß über bie
UnfaUoerftcherung in Kraft treten unb bie Slnßalt offi»
jiell erößnet roerben.

©a3 neue SttfimißionSregalaiio Hc3 ßaistberwifeßett
Spenglernteißeroetetnè lautet :

(Regulatio über ©ubmiffionSarbeiten
(gemäß §§ 18 unb 19 ber ©tatuten).

9lrt. 1. 3ebe8 SRitglieb hat (Knrecht auf 00m (Ber=
banb beoifierte ©ubmiffionSarbeiten, naeß SRaßgabe ber
burchfchnütlicßen Sohnfummen, roelcße eS tn ben brei
Icßten bem beginn etneS ©urnuS oorangehenben 3ahren
bejahW hat, rote folgt:

5Rtnimalöetrag gr. 1000.—.
3ufdhlSge ttaeß SRaßgabe ber jährltcß bejahten Sohn»

fummen :
bis p etner Soßnfumme oott 3ufcßlag

gr. 1000.— gr. 250.—
„ 2000.- „ 500.—

„ 3000.— „ 750.—

„ 4000.— „ 1000.—

„ 5000 — „ 1250.—
unb fo fort für je gr. 1000.— bejahte Sohnfumme je

gr. 250.-.
9lrt. 2. ©ämtlicße im ©tabtbejirf auSgefcßrtebenett

©ubmiffionSarbeiten roerben oon einer oom (Berbanb
etngefeßten ©eoiSfommiffion beoißert. @S ßefjt
jebem auf bie SHrbeit reßeftierenben SRitglteb frei, ber
©tßung ber ©eoistommiffion beiprooßnen. ©ie ©eois»
tommiffion iß in ißren Berechnungen nießt an ben ©arif
gebunben.

2lrt. 3. 3ebeS auf bie (Ärbeit reßeftierenbe loSbe»

reeßtigte ÜRitglieb hat fein ©eoisformnlar an ber 2lu§=
gabeßeüe p holen unb ber ©eoistommiffion abpgeben,
bie baS SluSrecßnen ber greife unb baS (HuSfüllen ber
©ioife beforgt. 9lm leßten ©age be§ ©tngabetermtnS iß
ber ©eoiS, naeßbem er oom betreffetiben SRitglieb mit
bem DrigtnalbeoiS oerglicßen roorben iß, burdh baSfelbe

p unterjetdhnen, mit bem (BetbanbSfiempel p oerfeßen
unb p oerfeßtießen.

©aS (Hbfenben ber oetfcßloffenen ©eoife beforgt bte
©eoistommiffion. (Ricßt loSberecßtigte SRitglieber bürfen
feine ©ingabe maeßen.

©tnft bte 3aßl ber SoSberecßtigten in einem ©urnuS
unter 10, fo iß ber (Borßanb berechtigt, burdjj baS SoS
»eitere SRitglieber für bie jeroeilS auSgefchrtebene Slrbeit

p roäßlen, unb er hat biefetben oon ber SBaßl buret)
chargierten 3Jrlef in Kenntnis p feßen; bte jeroellige
SoSjtcßuni gilt nur für bie betreffenbe Olrbeit, gtelißoiel
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zwei Terrassen mit einem Ausblick von großartiger
Schönheit. Vor sich hat man unmittelbar die Stadt
Luzern mit ihren Wahrzeichen aus einer längst vergan-
genen Zeit: die Museggmauer mit ihren Türmen, die
Kapellbrücke mit Wasserturm. Und dann haftet das Auge
aus dem Wasserspiegel des einzig schönen Vierwaldstätter-
Sees mit dem àrgkranz bis zu den Firnen ewigen
Schnees. Wenn dann noch das Sonnengold hinaufflutet
und Bau und Kuppel bestrahlt, so begreift man, warum
dieses Baugelände einem andern inmitten der Stadt
vorgezogen wurde.

In nördlicher Richtung sieht man in das weite Land
hinaus. Aus die Kuppel soll eine 4Vs m hohe allegorische
Figur zu stehen kommen.

Nun zum Jnnenbau! Der Haupteingang mit einem

ganz geschmackvollen Vestibül ist auf der Ostseite. Der
westliche Eingang wird wahrscheinlich den Beamten der
Anstalt reserviert bleiben. Das Gebäude selber besteht
aus dem Kellergeschoß, dem Untergeschoß, dem Erdge-
schoß und einem ersten und zweiten Stock. Einzig der
Turmbau besitzt einen dritten Stock. Im Keller sind der
Kesselraum für die Heizung, die Installation für die

Ventilationsheizung, der Kohlenraum und der Abwart-
keller untergebracht. Außerdem sind noch zwei lange
Gänge, wovon der eine als Transmissionsgang für den
Ausstellungsraum dient; der andere als Hohlraum hat
den Zweck, die darüber liegenden Lokale des Unterge-
schosses gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Im Untergeschoß befindet sich der Haupteingang mit
der Portierlogs links und einem Nebenraum rechts. Von
hier gelangt man in die Haupthalle, in der hinten zwei
Aufzüge angebracht sind. Eine Treppe rechts führt zum
Zeichnungs- und zum Ausstellungssaal für Unfallver-
hütung. In diesem Saale sollen Maschinen aufgestellt
werden, um vordemonstrteren zu können, wie Unfälle zu
verhüten sind oder doch aus ein Minimum reduziert
werden können. Es liegt das ebenso im Interesse der
Betrtebsinhaber wie auch der Anstalt selber. Der Aus-
stellungssaal nimmt den ganzen nördlichen und nord-
östlichen Teil des Untergeschosses ein. Daran reihen sich

an der Südseite die Lokale der Drucksachenverwaltung
und daneben, gegen den Hauptetngang zu, die mit
separatem Eingang versehene Abwariswohnung.

Eine Treppe links der Halle verbindet letztere mit
dem Erdgeschoß. In diesem befinden sich östlich und
südlich die Bureaus der Generalagentur Luzern, während
im nördlichen resp, westlichen Teile des Stockes die
ärzlliche Abteilung mit den Bureaus und dem Labora-
torium des Oberarztes sind. Ein Röntgenkabinett ist
jedenfalls in Aussicht genommen. Daran schließen sich
die Bureaus der Liegenschaftsverwaltung. der statistischen
Abteilung und die Abteilung für Unfall-Verhütung an.

Der erste Stock umfaßt die Bureaus der Direktion
und des Sekretariates, das Archiv der Direktion sowie
die Räume für die Abteilung Tarifierung und Klafsifi-
kation, für die Expedition und den Telkphondtenst. Durch
einen Aktenaufzug ist die statistische Abteilung mit der-
jenigen für Tarifierung verbunden.

Im zweiten Stock befinden sich die dem Verwal-
tungsrate gehörenden Bureaus: des Präsidenten und
des Sekretärs, sowie ein kleines und ein großes Kom-
missionszimmer. Die andern Lokale dit ses Stockes sind
für das Rcchtsbureau, die Buchhaltung, die Kasse, sowie
für die Unfallabteilung bestimmt. Unmittelbar unter der
Kuppel, im dritten Stock, liegt der mittelst zweier Auf-
züge leicht erreichbare Verwaltungsratssaal mit Vorhalle.
Garderobe- und Toilettenräumen nebst einer Telephon-
kabine. Der Verwaltungsratssaa! ist architektonisch schön
und praktisch ausgedacht. Der Holzplafond bildet an sich
schon eine Kunstarbeit ersten Ranges.

Alle Bureaus haben reichlich Licht und die meisten
sind sonnig; auch hygienisch sind sie tadellos. Während
die Bureaus des Verwaltungsratspräsidenten und der
Direktion Holzverkleidung haben, sind die Wände der
anderen Bureaus mit geschmackvollen Tapeten geziert.

Die Kosten, approximativ berechnet, verteilen sich
wie folgt:

1. Bauplatz Fr. 425,000
2. Gebäude „ 1,223.230
3. Umgebungsarbeiten „ 60,120
4. Möblierung 64.487

Total Fr. 1.772.837
Das Gros der Räumlichkeiten ist während der

Kriegszeit der Stadt abgetreten zur Einrichtung eines
Etappenspitals.

Mit dem 1. Januar 1917 wird das Gesetz über die
Unfallversicherung in Kraft treten und die Anstalt osfS-

zielt eröffnet werden.

Das »e«e S»bmissio«sreg«latto des stadtbernischen
Speaglermeisterverews lautet:

Regulativ über Submissionsarbeiten
(gemäß ZZ 18 und 19 der Statuten).

Art. 1. Jedes Mitglied hat Anrecht auf vom Ver-
band devisierte Submissionsarbeiten, nach Maßgabe der
durchschnittlichen Lohnsummen, welche es in den drei
letzten dem Beginn eines Turnus vorangehenden Jahren
bezahlt hat, wie folgt:

Mtnimalbetrag Fr. 1000.—.
Zuschläge nach Maßgabe der jährlich bezahlten Lohn-

summen:
bis zu einer Lohnsumme von Zuschlag

Fr. 1000 — Fr. 2S0.—
2000.- „ 500.—
3000.— „ 750.—
4000.- 1000.—
5000 — 1250.—

und so fort für je Fr. 1000.— bezahlte Lohnsumme je
Fr. 250.-.

Art. 2. Sämtliche im Stadtbezirk ausgeschriebenen
Submissionsarbeiten werden von einer vom Verband
eingesetzten Deviskommission devisiert. Es steht
jedem auf die Arbeit reflektierenden Mitglied frei, der
Sitzung der Deoiskommission beizuwohnen. Die Devis-
kommission ist in ihren Berechnungen nicht an den Tarif
gebunden.

Art. 3. Jedes auf die Arbeit reflektierende losbe-
rechtigte Mitglied hat sein Devisformnlar an der Aus-
gabeftelle zu holen und der Deviskommission abzugeben,
die das Ausrechnen der Preise und das Ausfüllen der
Divise besorgt. Am letzten Tage des Eingabetermins ist
der Devis, nachdem er vom betreffenden Mitglied mit
dem Origtnaldevis verglichen worden ist, durch dasselbe
zu unterzeichnen, mit dem Verbandsstempel zu versehen
und zu verschließen.

Das Absenden der verschlossenen Devise besorgt die
Deoiskommission. Nicht losberechtigte Mitglieder dürfen
keine Eingabe machen.

Sinkt die Zahl der Losberechtigten in einem Turnus
unter 10, so ist der Vorstand berechtigt, durch das Los
wettere Mitglieder für die jeweils ausgeschriebene Arbeit
zu wählen, und er hat dieselben von der Wahl durch
chargierten Brief in Kenntnis zu setzen; die jeweilige
Losziehung gilt nur für die betreffende Arbeit, gleichviel
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ob bet ©eroähtte bei bet Sergebung bet Strbeit berücf»

[tätigt routbe ober nicht.
SiBirb einem folgen äRitgtieb eine Arbeit übertragen,

fo et biefe Arbeit atg Soganteit im folgenben Saraus
ju betrachten unb fäüt für weitere Submifjionêarbeiten
nicht metjr in 93elcad^t, £si§ aile SRitgtieber im früheren
Surnug ifjr 2o§ gehabt haben. "Sollte er mit btefer
Stroeit bereits bie .£>öhe feinet Soêbere^tignng int fol*
genben Surnug erreicht hüben, fo ift et in biefem bann
überhaupt nidjt mehr loëberec^tigt.

Sinît bie gahl ber in einem Surnwg noch 2o§be»
ice«^iigten unter fünf, fo fann bie ftauptoerfammlung be»

fchttegen, ben neuen Surnug ju eröffnen, wobei ben noch
nicht 53erüdffid^tiöten ißt Soëanteit nom früheren Surnug
jum folgenben pgeredjnet roirb.

2lrt. 4. SRügüebet, bte eine Submiffiongarbeit er»

hatten hoben, hoben jroel Krojent beg burdj bie Sau»
lettung anerfannten ^Rechnungsbetrages in bie SßereinS-

faffe p bejahen. Übetfieigt ber Seirag ber ätrbeit ben»

jenigen Setrag, für ben fte taut Serteitunggptan berech»

tigt geroefen mären, fo hoben fte für ben SRehrbetrag
fünf ^ßro^ent in bie Stoffe p bejahten.

2trt. 5. SRitgtleber, bie eine Submiffiongarbeit au§=

geführt hoben, bereit Setrag 90 % ber ihnen taut bem
jenseitigen Serteitunggptan pîommenben «Summe nicht
erreicht, fittb im gleicher; Surnug nochmalg für ben fReft
ihrer 3lnfprüche auf Submiffionëarbeiten berechtigt, fo-
balb bte 3tbrect)nung ber früheren 2trbeit erfolgt ift unb
fie ihre Krojente in bte Serbanbgfaffe bejahtt hoben.

SeSgteichen ftnb SRitgtieber erft bann roteber tn einem
neuen Surnug logberechtigt, roenn fte ihre ißrojente auS
bem früheren Surnug tn bte Serbanbgfaffe bephft hoben.

9trt. 6. Ser Sefrefär führt etne genaue Säbelte über
bie SubmiffionSarbeiten, unb er ift oerpftichtet, btefel&e
jebem SRitgtieb auf Serlangen oorjujelgen.

3trt. 7. guroiberhanbluttg gegen biefeS Segulatio
mirb nach SCrt. 20—23 ber Statuten beftraft.

gteljpreife la gag. 2tn ber £jotjffeigerung ber Sîot»

poration gug »om 4. gan. 1916 finb folgenbe ißreife
erjtett morben;

fÇûc Sauhotj: 386 Stöbt mit 289,45 m® 5880 gr.;
für tttugel» uttb Srennljotj: 277,95 m® 5198 gr ;

für gemifchteS Srennhotj: 63,90 m® 1364 gr. ;

für Suchen'Srennh otj: 22,70 m' 446 gr.; für
Suctjen unb einjetne Sannen: 59 Sudjen mit
66.30 m® unb 3 Sannen mit 5,10 m® pfammen 1420
grauten.

$olj6eric|i ßaS Dem St. ©alter DSerlcmD. ($orr.)
gnfotge ber oermlnberten 5ïot)Teneinfitî)r unb ber erheb»
ttdjen ïtuêfuhr non Sauholj, befonfcerg nach Statten,
etnerfeitg unb einer baher geftefgerten Stachfrage nach
Stenn» unb ÜRuhhotj anberjeils, finb bie greife in tester
geit im allgemeinen fiatf in bie ftöhe gegangen. 3Ran

ift in Kreistagen angelangt, rote man fie noch feiten er»
lebt hat- htnb oorauëfidht lief) roirb [ich biefe fteigenbe
Senbenj aud» für eine unüberfehbare Brunft ben Slat*
behaupten. 3t!§ Setteig hiefür notieren mir bie Set»
fieigerungë fRefuttate au§ einigen ©emeinben fces Sejitfeg
Sargang, roobei nicht auger 2tdE)t p taffen ift, bag ftch
bag ars ben genannten Orten oerfieigerte Sauholj an gut
abführbaren Stetten Bs finfcet. Sie greife fteüen fich per
g eft m et er rote fotgt:

SBattenftabteVberg: gür Sannen» Srämel im
Stooember beg Sorjahreg gr. 30,20, im Sejember 1915
gr. 37.—, gr. 38.— unb gr. 44.— ; Sachenhotj 14.50
grauten bis 15.— gr.

Ou art en. Serfteigerung nom 30. Sejember 1915:
Sie erjielten bßreife für Sannenhotj beroegten fleh jroifdjen
gr. 30.20, gr. 33 20, gt. 34 20 unb gr. 38.20.

Sargang. Serfteigerung nom 30. Sejember 1915:
•Ridjt erftttßfjiges ©fchengolj galt gr. 40.—, Stugbaum»
holj gr. 29 50, Sudhenbtöcfer gr. 27.50, gidjten 33.50
granîen unb Särchen gr. 40 50.

Sattië. ^»otjgant nom 4. ganuar: Sannenhotj mitt=
terer Ouatität £am auf gr. 27.— unb gr. 31.20 ju
flehen, Särchenholj flieg auf gr. 37.20, Sabei barf aber
nidjt überfe^en roerben, bag per geftmeter noch minbe»
ftens gr. 10.— für Stufrüftung unb Srangport bi§
Station fRagaj etnjurechnen finb. Sie Çotjpreife haben
auch im roalbretdhen Saminatal eine augerorbenttiche
^öhe erreicht.

Unter bem nertoctenber. gauber btefer gotbenen greife
roirb uermuttidh ba unb bort in KUoatbefiänben. mancher
iRug» unb ©fdhenbaum im norjeitigen Sitter ber Styl jum
Opfer fatten. SBenn bann etne fofortige fReu Stnpjïanjnng
unterbleibt, fo roirb fidh mit ben fahren eine ferner
fdhäbigenbe SBirtung biefer fRobung etnfteüen, ber ent»

gegengetreten roerben foü.

^oljpretfe Im Äarßüit. 2tn ber am 3. ganuar ftatt»
gefunbenen Sanghotjfteigerung in iRieberroit rourben
folgenbe Angebote gemacht : Sauhotj 3. S?t. 30, 4. $1. 26
gr., Sperrgotj gr. 18—19, Siangen gr. 17—17.50.

0er$«ie4e«e$.
Stfjweijet. UafottoetgdhetM«0. S« ber unter bem

Sorfih bon §rn. SunbeSrat ©djuttbeg am 12. unb 13.
Sanuar abgehaltenen Sonferenj finb bte luefentlichften
Seftimmungen beâ SorentronrfeS beg SolE§itnrtfchaft§=
bepartementS ju einer bunbeêrâtlichen SoIIgtebunaa
oerorbnung etngegenb behanbett roorben, foroeit fte
bte Umfihretbuug ber berfid)erung§pflichtigen Setriebe
unb ber berfidjerten Kerfonen betreffen, ©inige ©injet=
fragen, foroie bie Sefpredjung be§ Serfal)ren§ rourben
auf eine fpätere Sonferenj berfäjoben. Sor Stbhattung
berfetben roerben nod) Spejialfonferengen ftattfin&en
für bie Sereinigung ber Stfie ber Sprengftoffe unb ber
gefunbljeitSgefährlichen Stoffe, foroie für bie Drbnung
ber Unterftettung bon fRegiearbeiten. gür biefe legiere
Äonferenj roerben beigejogen werben Sertreter bon
^antonêregiernngen unb be§ StäbteberbanbeS, foroie
bon Organifationen ber Strbeitgeber unb ber Slrbeiter.
Sfach Stbhattung biefer SpejiatEonferenjen roirb ber be=

reinigte ©ntronrf nochmals ber Sommiffion jur Se=
fprechung ber jurüdgetegten gragen unb jur enbgüttigen
Sehanbluitg unterbreitet roerben.

Schroetter, ©inftthrtraft (S. S. S SBegen ber fort»
roährenben gunahme ber ©efchäfte tpt bte S. S. S. bie
Sprechfiunben ber Sirettion unb ber Sorfteher ber ein»
jetnen Sienftabteilungen auf Sienitag unb greitaa oon
9—11 Uhr »ormittagg unb 27s—4'A Uhr nachmittagg
befchtânït. Sagegen bleibt bag Stugfunftgbureau im @rb=
gefdhog beg Sunbeghaufeg jeben Sag oon 8—12 Uhr unb
2—6 Uhr geöffnet. — Um ben ©ang ber ©sfdpfte jn be=

fchleunigen, rourbenim Stuglanb fotgenbe Sureau?
errichtet: gn ^3ari§: 7, Rue Bayard; tn ©ette, pro»
oiforifche Slbreffe: 2R. SRoor, Grand Hôtel; in ©enua:
Consulat Suisse, 1 Via Innocente Frugoni; in Sonbon:
7, Princess Street Westminster S. W.

©ine el&ßcnö'ffifäje Souinfpeltion t« fiaafaanf.
Ser Sunbegrat hat befinttio befchloffen, in Saufanne eine
etbgenöffifche Sautnfpeïtion alg gitiate ber Sireftion
ber eibgenöffifchen Sauten ju errichten, g um
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ob der Gewählte bei der Vergebung der Arbeit berück-

sichtig! wurde oder nicht.
Wird einem solchen. Mitglied eine Arbeit übertragen,

so hat er diese Arbeit als Losanteil im folgenden Turnus
zu betrachten und fällt für weitere Submissionsarbeiten
nicht mehr in Betracht, bis alle Mitglieder im früheren
Turnus ihr Los gehabt haben. Sollte er mit dieser
Arbeit bereits die Höhe seiner Losbercchtigung im fol-
genden Turnus erreicht haben, so ist er in diesem dann
überhaupt nicht mehr losberechtigt.

Sinkt die Zahl der in einem Turnus noch Losbe-
rcchtigten unter fünf, so kann die Hauptversammlung be-

schließen, den neuen Turnus zu eröffnen, wobei den noch
nicht Berücksichtigten ihr Losanteil vom früheren Turnus
zum folgenden zugerechnet wird.

Art. 4. Mitglieder, die eine Submiffionsarbeit er-
halten haben, haben zwei Prozent des durch die Bau-
leitung anerkannten Rechnungsbetrages in die Vereins-
kaffe zu bezahlen. Übersteigt der Betrag der Arbeit den-
jenigen Betrag, für den sie laut Verteilungsplan berech-

tigt gewesen wären, so haben sie für den Mehrbetrag
fünf Prozent in die Kasse zu bezahlen.

Art. 5. Mitglieder, die eine Submiffionsarbeit aus-
geführt haben, deren Betrag 90 "/» der ihnen laut dem
jeweiligen Verteilungsplau zukommenden Summe nicht
erreicht, sind im gleichen Turnus nochmals für den Rest
ihrer Ansprüche auf Submissionsarbeiten berechtigt, so-
bald die Abrechnung der früheren Arbeit erfolgt ist und
sie ihre Prozente in die Verbandskasse bezahlt haben.

Desgleichen sind Mitglieder erst dann wieder in einem
neuen Turnus losberechtigt, wenn sie ihre Prozente aus
dem früheren Turnus in die Verbandskasse bezahlt haben.

Art. 6. Der Sekretär führt eine genaue Tabelle über
die Submissionsarbeiten, und er ist verpflichtet, dieselbe
jedem Mitglied auf Verlangen vorzuzeigen.

Art. 7. Zuwiderhandlung gegen dieses Regulativ
wird nach Art. 20—23 der Statuten bestraft.

Holz-Marktberichte.
Holzpreise in Z«g. An der Holzsteigerung der Kor-

poration Zug vom 4. Jan. 1916 sind folgende Preise
erzielt worden :

Für Bauholz: 386 Stück mit 289,45 m- 5830 Fr.;
für Rugel- und Brennholz: 277.95 5198 Fr;
für gemischtes Brennholz: 63,90 in" 1364 Fr.;
für Buchen-Brennholz: 22,70 in^ 446 Fr.; für
Buchen und einzelne Tannen: 59 Buchen mit
66 30 und 3 Tannen mit 5,10 zusammen 1420
Franken.

Holzbericht avZ dem St Galler Oberland. (Korr.)
Infolge der verminderten Kohleneinfuhr und der erheb-
lichen Ausfuhr von Bauholz, besonders nach Italien,
einerseits und einer daher gesteigerten Nachfrage nach
Brenn- und Nutzholz anderseits, sind die Preise in letzter
Zeit im allgemeinen stark in die Höhe gegangen. Man
ist in Preislagen angelangt, wie man sie noch selten er-
lebt hat. Und voraussichtlich wird sich diese steigende
Tendenz auch für eine unübersehbare Zukunft den Platz
behaupten. Als Beweis hiesür notieren wir die Ver-
steigerungs Resultate aus einigen Gemeinden des Bezirkes
Sargans, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß sich
das an den genannten Orten versteigerte Bauholz an gut
absühr baren Stellen bi findet. Die Preise stellen sich per
Festmeter wie folgt:

Wollenst adterb erg: Für Tannen-Trämel im
November des Vorjahres Fr. 30.20, im Dezember 1915
Fr. 37,—, Fr. 38.— und Fr. 44.— ; Buchenholz 14.50
Franken bis 15.— Fr.

Quarten. Versteigerung vom 30. Dezember 1915:
Die erzielten Preise für Tannenholz bewegten sich zwischen
Fr. 30.20, Fr. 33 20, Fr. 34 20 und Fr. 38.20.

Sargans. Versteigerung vom 30. Dezember 1915:
Nicht erstklassiges Eschenholz galt Fr. 40.—, Nußbaum-
holz Fr. 29 50. Buchenblöcker Fr. 27.50, Fichten 33.50
Franken und Lärchen Fr. 40 50.

Vättis. Holzgant vom 4. Januar: Tannenholz mitt-
lerer Qualität kam aus Fr. 27.— und Fr. 31.20 zu
stehen, Lärchenholz stieg auf Fr. 37,20, Dabei darf aber
nicht übersehen werden, daß per Festmeter noch minde-
ftens Fr. 10.— für Aufrüstung und Transport bis
Station Ragaz einzurechnen sind. Die Holzpreise haben
auch im waldreichen Taminatal eine außerordentliche
Höhe erreicht.

Unter dem verlockenden Zauber dieser goldenen Preise
wird vermutlich da und dort in Privatbeständen mancher
Nuß- und Eschenbaum im vorzeitigen Alter der Axt zum
Opfer fallen. Wenn dann eine sofortige Neu Anpflanzung
unterbleibt, so wird sich mit den Jahren eine schwer
schädigende Wirkung dieser Rodung einstellen, der ent-
gegengetreten werden soll.

Holzpreise im Aargau. An der am 3. Januar statt-
gefundenen Langholzsteigerung in Niederwil wurden
folgende Angebote gemacht: Bauholz 3. Kl. 30, 4. Kl. 26
Fr., Sperrholz Fr. 18—19, Stanzen Fr. 17—17.50.

Vînchteàt.
Schweizer. Uufallverstcheruug. In der unter dem

Vorsitz von Hrn. Bundesrat Schultheß am 12. und 13.
Januar abgehaltenen Konferenz sind die wesentlichsten
Bestimmungen des Vorentwurfes des Volkswirtschafts-
départements zu einer bundesrätlichen Vollzieh unas-
Verordnung eingehend behandelt worden, soweit sie
die Umschreibung der Versicherungspflichtigen Betriebe
und der versicherten Personen betreffen. Einige Einzel-
fragen, sowie die Besprechung des Versahrens wurden
auf eine spätere Konferenz verschoben. Vor Abhaltung
derselben werden noch Spezialkonferenzen stattfinden
für die Bereinigung der Liste der Sprengstoffe und der
gesundheitsgefährlichen Stoffe, sowie für die Ordnung
der Unterstellung von Regiearbeiten. Für diese letztere
Konferenz werden beigezogen werden Vertreter von
Kantonsregierungen und des Städteverbandes, sowie
von Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeiter.
Nach Abhaltung dieser Spezialkonferenzen wird der be-
reinigte Entwurf nochmals der Kommission zur Be-
sprechung der zurückgelegten Fragen und zur endgültigen
Behandlung unterbreitet werden.

Schweizer. Einfuhrtrust <8. 8. 8 Wegen der fort-
währenden Zunahme der Geschäfte hat die 3. 8. 8. die
Sprechstunden der Direktion und der Vorsteher der ein-
zelnen Dienstabteilungen auf Dienstag und Freitaa von
9—11 Uhr vormittags und 2Vs—4>/z Uhr nachmittags
beschränkt. Dagegen bleibt das Auskunstsbureau im Erd-
geschoß des Bundeshauses jeden Tag von 8—12 Uhr und
2—6 Uhr geöffnet. — Um den Gang der Geschäfte zu be-
schleunigen, wurdenim Ausland folgende Bureaux
errichtet: In Paris: 7, Uns in Cette, pro-
visorische Adresse: M. Moor, Uranä UötsI: in Genua:
tlniwàt 8ui88s, 1 Vin Innocents UruMni; in London:
7, ?rines88 8trsst 1Ve8tmin8tsr 8. IV.

Eine eidgenössische Bauinspektto» i» Lavsanne.
Der Bundesrat hat definitiv beschlossen, in Lausanne eine
eidgenössische Bauinspektion als Filiale der Direktion
der eidgenössischen Bauten zu errichten. Zum
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